
  Antrag auf Übernahme einer Mietkaution einschließlich Abtretungserklärung und datenschutzrechtliche Einwilligung   Erklärende/r:  (Kundennummer)   (Name)   (Vorname)   (Anschrift)     Nach § 22 Abs. 6 Sozialgesetzbuch – Zweites Buch (SGB II) - kann eine Mietkaution unter bestimmten Voraussetzungen als Bedarf vom Jobcenter übernommen und an den Vermieter gezahlt werden.   Es ist mir in diesem Zusammenhang bewusst, dass mein Vermieter bei einem entsprechenden Antrag unter Umständen erstmalig von meinem Bezug von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II Kenntnis erlangt. Dies habe ich bei der Erteilung dieser Einwilligung bedacht.  Ich erkläre nach Belehrung darüber, dass diese Einwilligung freiwillig ist, wie folgt:  Ich willige darin ein, dass das Jobcenter Kreis Gütersloh mit meinem Vermieter hinsichtlich der Abtretung und Rückzahlung der Mietkaution in Kontakt tritt (§ 67 b Abs. 1 und 2 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X).  Des Weiteren beantrage ich die darlehensweise Übernahme der Mietkaution der angemieteten Wohnung in neue Adresse.  Ich bitte darum, die Mietkaution direkt an meinen Vermieter zu überweisen.  Weiterhin trete ich hiermit das Guthaben aus der Mietkaution in Höhe von       Euro (in Worten:       Euro) unwiderruflich an das Jobcenter Kreis Gütersloh ab.  Diese Abtretung umfasst bei Genossenschaftsanteilen nicht die daraus entstehenden jährlich gezahlten Dividenden.  Die oben genannten Vereinbarungen gelten bis zur vollständigen Tilgung des gewährten Darlehens.            Ort, Datum    (Unterschrift des Antragstellers)  ggf. Unterschriften der weiteren Antragsteller:                            


